
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

14
9 

50
4

A
1

��&��
���������
(11) EP 2 149 504 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
03.02.2010 Patentblatt 2010/05

(21) Anmeldenummer: 09009303.0

(22) Anmeldetag: 17.07.2009

(51) Int Cl.:
B65D 33/01 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA RS

(30) Priorität: 30.07.2008 DE 102008035700

(71) Anmelder: Nordfolien GmbH
49439 Steinfeld (DE)

(72) Erfinder:  
• Kreymborg, Michael

49401 Damme (DE)
• Schnelle, Holger

49434 Neuenkirchen-Vörden (DE)
• Grüterich, Klaus

49401 Damme (DE)

(74) Vertreter: Jabbusch, Wolfgang et al
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff 
Hauptstrasse 85
26131 Oldenburg (DE)

(54) Verpackung aus Kunststoffolie

(57) Eine Verpackung für Schüttgüter, insbesondere
Beutel oder Sack aus Kunststofffolie, weist eine Verpak-
kungswand (2) mit mindestens einem mehrlagigen, mit
Durchlässen (11,11’,17,17’,21,21’) zur Entlüftung der
Verpackung ausgerüsteten Wandbereich (7) aus zumin-
dest einer inneren Lage (8) und einer äußeren Lage (9)
auf, wobei die aufeinander liegenden Lagen (8,9) des
Wandbereiches (7) mittels wenigstens einer Verbin-
dungsnaht (10,15,19,28) miteinander verbunden sind.
Die Verbindungsnaht (10,15,19,28) ist mit mindestens
einem, deren Stoffschlussverbindung unterbrechenden
Durchlass (11,11’,17,17’,21,21’) zur Entlüftung verse-
hen. Im Durchlassweg jedes Durchlasses (11,11’,17,17’,
21,21’) ist mindestens eine kammerartige Erweiterung
(14,14’,18,18’,22,22’) ausgebildet. Jeder Durchlass
(11,11’,17,17’,21,21’) hat einen labyrinthartigen Verlauf
innerhalb der Verbiridungsnaht (10,15,19,28) und meh-
rere Durchlässe (11,11’,17,17’,21,21’) sind untereinan-
der medienleitend verbunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpackung
für Schüttgüter, insbesondere Beutel oder Sack aus
Kunststoffolie, mit einer Verpackungswand mit minde-
stens einem mehrlagigen, mit Durchlässen zur Entlüf-
tung der Verpackung ausgerüsteten Wandbereich aus
zumindest einer inneren Lage und einer äußeren Lage,
wobei die aufeinanderliegenden Lagen des mehrlagigen
Wandbereiches mittels wenigstens einer Verbindungs-
naht miteinander verbunden sind.
[0002] Bekannte Verpackungen sind Beutel oder Säk-
ke aus einer Folie, insbesondere einer Kunststoffolie,
welche zur Aufnahme verschiedenartigster Schütt- bzw.
Füllgüter, wie zum Beispiel Mehle, Granulate oder der-
gleichen Produkte dienen, die beispielsweise in der Le-
bensmittelindustrie bzw. der chemischen Industrie her-
gestellt werden.
[0003] Beim Befüllen von Verpackungen vorbezeich-
neter Gattung gelangt neben dem Füllgut auch ein ent-
sprechender Anteil an Luft mit in das Verpackungsinnere,
wodurch in der Verpackung zeitweise ein Überdruck an-
steht. Damit die Verpackungswand, aufgrund des an der
Innenseite anliegenden Überdruckes, nicht beschädigt
wird und/oder gegebenenfalls aufreißt bzw. eine er-
schwerte Palletierung durch das im Inneren der Verpak-
kung eingeschlossene Luftpolster vermieden wird, ist für
eine ausreichende Entlüftung aus dem Verpackungsin-
neren zu sorgen.
[0004] Aus der EP 1 607 339 B1 ist eine Verpackung
aus Kunststoff bekannt, die, durch Überlappen der bei-
den Außenkanten einer zur Herstellung der Verpackung
dienenden Folie, einen sich in Verpackungslängsrich-
tung erstreckenden, zweilagigen Wandbereich aufweist.
Zur Entlüftung der Verpackung sind die innere Lage
durchdringende Öffnungen vorgesehen, die dann einen
Gasübertritt aus dem Inneren der Verpackung in den ins-
besondere zweilagigen, kanalartigen Bereich ermögli-
chen. Für eine der Entlüftung dienende Verbindung mit
der Umgebung werden Quernähte, die den doppellagi-
gen Wandbereich sowohl oben als auch unten begren-
zen, vor dem Verbinden der beiden Lagen durch das
Aufbringen eines Trennmittels bzw. durch eine zumin-
dest partielle Oberfiächenbehandlung der Folie im Ver-
bindungsbereich geschwächt. Mit der Schwächung der
Quernähte ist ein luftdurchlässiger Durchgangsbereich
im zweilagigen Wandbereich der Verpackungswand
ausgebildet. Mitunter kann eine derartig geschwächte
Querverbindungsnaht während des Entlüftungsvorgan-
ges über ihre gesamte Länge aufreißen. Durch die so
entstehende, relativ großflächige Austrittsöffnung kann
Feuchtigkeit verhältnismäßig einfach in den Durch-
gangskanal zwischen den Lagen des mehrlagigen
Wandbereiches eindringen, welche dann, über die Öff-
nungen in der inneren Lage, in das Verpackungsinnere
gelangt und möglicherweise das Füllgut kontaminiert.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Verpackung der vorbezeichneten Gattung dahingehend

zu verbessern, daß stets eine optimale Entlüftung aus
dem Verpackungsinneren gegeben, jedoch das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit wirkungsvoll verhindert ist.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäß durch eine Verpackung mit den Merkmalen des
Patentanspruches 1. Vorteilhafte Weiterbildungen und
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Ansprüchen
2 bis 13 angegeben.
[0007] Bei einer Verpackung für Schüttgüter, insbe-
sondere Beutel oder Sack aus Kunststoffolie, mit einer
Verpackungswand mit mindestens einem mehrlagigen,
mit Durchlässen zur Entlüftung der Verpackung ausge-
rüsteten Wandbereich aus zumindest einer inneren Lage
und einer äußeren Lage, wobei die aufeinanderliegen-
den Lagen des Wandbereiches mittels wenigstens einer
Verbindungsnaht miteinander verbunden sind, ist nach
der Erfindung vorgesehen, daß die Verbindungsnaht
mindestens einen deren Stoffschlußverbindung unter-
brechenden Durchlaß zur Entlüftung aufweist.
[0008] Mit Hilfe wenigstens eines Durchlasses in der
die aufeinanderliegenden Lagen miteinander verbinden-
den Verbindungsnaht, deren Stoffschlußverbindung par-
tiell unterbrochen wird, ist eine vorteilhaft einfache Mög-
lichkeit zur Entlüftung einer als Kunststoffbeutel oder
Sack ausgebildeten Verpackung gewährleistet. Bevor-
zugt weißt die Verbindungsnaht über mindestens einen
Abschnitt eine Vielzahl solcher Durchlässe auf, so daß
stets ein entsprechender Luftvolumenstrom über die
Durchlässe im mehrlagigen Wandbereich aus dem Inne-
ren der Verpackung entweichen kann. Auf die Ausbil-
dung einer geschwächten und somit möglicherweise
großflächig aufreißenden Naht kann mit Vorteil verzichtet
werden. Jeder Durchlaß weist dabei entsprechend ge-
ringe Abmessungen auf, welche genügen, um eine aus-
reichende Entlüftung sicherzustellen, dabei jedoch auf
vorteilhafte Weise das Eindringen von Feuchtigkeit be-
grenzen und ebenfalls keinen Einfluß auf die Festigkeit
der Verbindungsnaht haben. Bei zum Beispiel mit Feuch-
tigkeit reagierendem Füllgut, das beim Entlüftungsvor-
gang bis in die Durchlässe ausgetragen wird, erfolgt
dann, bei Kontakt des Füllgutes mit Feuchtigkeit, ein Ab-
binden des ausgetragenen Füllgutes und somit wieder-
um ein abdichtender Verschluß der Durchlässe.
[0009] Mit Vorteil ist nach einer Weiterbildung der Er-
findung vorgesehen, daß im Durchlaßweg jedes Durch-
lasses mindestens eine kammerartige Erweiterung aus-
gebildet ist, mittels der eine vorteilhafte Verringerung der
Strömungsgeschwindigkeit der aus der Verpackung aus-
strömenden Luft in einem Abschnitt des Durchlasses er-
zielt ist. Bei der Reduzierung der Strömungsgeschwin-
digkeit in der kammerartigen Erweiterung, erfolgt eine
vorteilhafte Ablagerung der gegebenenfalls mit dem ent-
weichenden Luftstrom mitgerissenen Feststoffpartikel,
welche sich dann hauptsächlich in der kammerartigen
Erweiterung ablagern. Dementsprechend ist auf vorteil-
hafte Weise ein Ausstauben des innerhalb der Verpak-
kung aufgenommenen Füllgutes in die Umgebung ver-
ringert. Bevorzugt sind im Durchlaßweg jedes Durchlas-
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ses mehrere hintereinander angeordnete, kammerartige
Erweiterungen vorgesehen.
[0010] Jeder Durchlaß weist einen labyrinthartigen
Verlauf innerhalb der Verbindungsnaht auf, so daß ein
geradliniger bzw. direkter Luftdurchgang durch einen je-
weiligen Durchlaß und ein möglicherweise dadurch ge-
steigertes Mitreißen von Feststoffpartikeln vermieden
wird. Insbesondere bei einer Änderung der Strömungs-
richtung innerhalb einer kammerartigen Erweiterung bil-
den sich in einer kammerartigen Erweiterung strömungs-
ärmere Bereiche aus, in denen die kinetische Energie
des Luftstromes nicht mehr ausreicht, um die darin ent-
haltene Feststoffpartikel mitzuführen.
[0011] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, daß
mehrere Durchlässe untereinander luftleitend verbun-
den sind. Durch die luftleitende Verbindung von mehre-
ren Durchlässen untereinander kann insbesondere ver-
hindert werden, daß das, beispielsweise einen Endab-
schnitt eines Durchlasses, verstopfende Füllgut durch ei-
ne Druckerhöhung, aufgrund nachströmender Luft, aus
dem Verpackungsinneren herausgepreßt wird. Vielmehr
verteilt sich die über den Eintritt des Durchlasses nach-
strömende Luftmenge auf die mit diesem verschlosse-
nen Durchlaß luftleitend verbundenen Durchlässe.
[0012] Jede Verbindungsnaht, welche die aufeinan-
derliegenden Lagen des mehrlagigen Wandbereiches
miteinander verbindet, weist Verbindungselemente auf,
die jeweils mindestens eine wenigstens einen Abschnitt
des Durchlasses ausbildende Unterbrechung aufwei-
sen. Die Verwendung von Verbindungselementen bei
der Ausbildung einer Verbindungsnaht, welche somit ei-
nen entsprechenden Verbindungsbereich zwischen den
aufeinanderliegenden Lagen definiert, ist eine konstruk-
tiv einfache und demzufolge vorteilhafte Möglichkeit zur
Herstellung einer Stoffschlußverbindung zwischen den
Lagen des Wandbereiches. Im Bereich einer das Ver-
bindungselement trennenden Unterbrechung ist, auf-
grund der relativ großen Verengung des Strömungsquer-
schnittes, ein entsprechender Strömungswiderstand
ausgebildet. Im Bereich der die Verbindungselemente
trennenden Unterbrechungen wird mit Vorteil somit ein
relativ großer Anteil der mitgeführten Feststoffpartikel
abgelagert. Vorzugsweise schließt sich unmittelbar hin-
ter jeder Unterbrechung eines Verbindungselementes ei-
ne kammerartige Erweiterung an, die wiederum durch
ein weiteres mit einer Unterbrechung versehenes Ver-
bindungselement in ihrer Ausdehnung begrenzt ist.
[0013] Des weiteren sieht eine alternative Weiterbil-
dung der Erfindung vor, daß die Verbindungsnaht Ver-
bindungselemente hat, die derart zueinander angeord-
net sind, daß einander benachbarte Verbindungsele-
mente einen jeweiligen Durchlaß mit seinen abschnitts-
weise im Durchlaßweg ausgebildeten, kammerartigen
Erweiterungen zur Entlüftung ausbilden.
[0014] Die Verbindungselemente können insbesonde-
re streifenförmig ausgebildet sein und verlaufen in der
Ebene der Verbindungsnaht unter einem vorbestimmten
Winkel zueinander. Die streifenförmige Ausgestaltung

der Verbindungselemente stellt eine konstruktiv einfache
Möglichkeit zur Ausbildung einer Verbindungsnaht dar.
Mehrere Verbindungselemente sind sowohl parallel als
auch unter einem vorbestimmten Winkel zueinander an-
geordnet. Durch die sich beispielsweise einander kreu-
zenden Verbindungselemente ist eine vorteilhafte Rau-
tenform ausgebildet, durch welche eine feste und somit
sichere Verbindung zwischen den aufeinanderliegenden
Lagen gebildet ist.
[0015] Die Verbindungselemente können anstelle ei-
ner geradlinigen Ausbildung alternativ oder optional ei-
nen kurvenförmigen, gekrümmt ausgebildeten Verlauf
aufweisen. Der Verlauf kann zum Beispiel mäanderför-
mig sein. In diesem Fall wird die Verbindungsnaht durch
eine fortlaufende Aneinanderreihung derartig geformter
Verbindungselemente geschaffen.
[0016] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, daß zumindest im Verbindungsbereich zwi-
schen der inneren Lage und der äußeren Lage wenig-
stens eine Zwischenlage angeordnet ist, welche zu bei-
den Seiten jeweils mittels einer mit Durchlässen verse-
henen Verbindungsnaht festgelegt ist. Durch den Einsatz
einer zu beiden Seiten mit einer erfindungsgemäß aus-
gebildeten Verbindungsnaht festgelegten Zwischenlage
kann die Entlüftungsleistung der Verpackung auf vorteil-
haft einfache Weise erhöht werden. Die Zwischenlage,
welche beispielsweise ein aus einer Kunststoffolie er-
zeugter Folienstreifen sein kann, läßt sich zu diesem
Zweck relativ einfach im Verbindungsbereich zwischen
der inneren und äußeren Lage anordnen.
[0017] Die mit Durchlässen versehene Verbindungs-
naht ist insbesondere als Schweißnaht ausgebildet, was
eine konstruktiv vorteilhafte Möglichkeit zur Ausbildung
einer Verbindungsnaht darstellt. Bei der Herstellung der
Schweißnaht mit einem sich über die miteinander zu ver-
bindenden Lagen hinwegbewegenden Werkzeug; wer-
den entsprechend die zur Entlüftung der Verpackung die-
nenden Durchlässe ausgespart.
[0018] Alternativ kann vorgesehen sein, daß die Ver-
bindungsnaht eine Klebenaht ist. Durch die Verwendung
eines Klebers, wie zum Beispiel eines Heißklebers, er-
folgt ein vorteilhafter Materialauftrag im Verbindungsbe-
reich zwischen der inneren und äußeren Lage, weshalb
beide Lagen stets um ein vorbestimmtes Maß zueinan-
der beabstandet sind. Dadurch ist zugleich ein erhöhter
Luftaustrag aus dem Inneren der Verpackung möglich,
da sich speziell im Verbindungsbereich der beiden auf-
einanderliegenden Lagen mögliche Adhäsionskräfte
zwischen den beiden Lagen vermeiden lassen und au-
ßerdem die Ausbildung von Strömungskanälen gefördert
wird.
[0019] Die Verpackungswand ist eine gefaltete Flach-
bahn, deren einander überlappende Randbereiche den
mehrlagigen Wandbereich ausbilden. Mittels der gefal-
teten Flachbahn ist eine einfache Herstellung einer das
Füllgut aufnehmenden Verpackung gewährleistet, wobei
zur Entlüftung der Verpackung mittels einer derartigen
Verbindungsnaht lediglich ein relativ schmaler Streifen

3 4 



EP 2 149 504 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zur Ausbildung des mehrlagigen Wandbereiches genügt.
Ein entsprechend schmal ausgebildeter Überlappbe-
reich, welcher etwa die Breite der Verbindungsnaht auf-
weist, ermöglicht eine vorteilhafte Materialeinsparung
und eine damit verbundene Reduzierung der Herstel-
lungskosten für die erfindungsgemäße Verpackung.
[0020] Nach einer Weiterbildung der Erfindung besteht
alternativ die Möglichkeit, daß die Verpackung aus einem
Folienschlauch gebildet ist, an dessen Innen- oder Au-
ßenseite, in Verpackungslängsrichtung verlaufend, ein
Folienstreifen zur Ausbildung eines mehrlagigen Wand-
bereiches angeordnet ist. Ein derartiger Folienschlauch
und ein separater Folienstreifen lassen sich beispiels-
weise mit Hilfe eines einfachen Herstellungsprozesses
erzeugen. Des weiteren können der hergestellte Folien-
schlauch und der Folienstreifen, welcher die äußere oder
innere Lage des mehrlagigen Wandbereiches der Ver-
packung ausbildet, mittels einfacher Fügeverfahren, wie
zum Beispiel dem Kleben oder Schweißen, dauerhaft
miteinander verbunden werden.
[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung, aus de-
nen sich weitere erfinderische Merkmale ergeben, sind
in der Zeichnung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Ansicht einer möglichen
Ausführung einer erfindungsgemäßen Ver-
packung;

Fig. 2a: eine Detailansicht einer Verbindungsnaht;

Fig. 2b: eine weitere Ausführung einer erfindungsge-
mäßen Verbindungs- naht;

Fig. 2c: eine dritte Ausführung einer erfindungsgemä-
ßen Verbindungsnaht;

Fig. 3: eine Ansicht eines zweiten Ausführungsbei-
spiels einer erfindungsgemäßen Verpackung
im Querschnitt, und

Fig. 4: eine Ansicht einer weiteren erfindungsgemäß
ausgebildeten Verpackung im Querschnitt.

[0022] Mit 1 ist ein Seitenfaltensack bezeichnet, des-
sen Verpackungswand 2 sowohl im Kopfbereich 3 als
auch im Bodenbereich 4 beispielsweise mittels einer
Querschweißnaht 5, 6 stoffschlüssig verschlossen sein
kann. Die Verpackungswand 2 weist weiterhin minde-
stens einen mehrlagig ausgebildeten Wandbereich 7 mit
einer inneren Lage 8 und einer äußeren Lage 9 auf. Die
innere Lage 8 und die äußere Lage 9 erstrecken sich
dabei in Verpackungslängsrichtung und sind über zumin-
dest eine Verbindungsnaht 10 stoffschlüssig miteinander
verbunden, welche zur Entlüftung des Sackes 1 minde-
stens einen die Stoffschlußverbindung der Verbindungs-
naht 10 unterbrechenden Durchlaß 11, 11’ (Fig. 2a) auf-
weist. Über den Durchlaß 11, 11’ in der Verbindungsnaht
ist zudem das Eindringen von Feuchtigkeit ins Verpak-

kungsinnere mit Vorteil auf ein Minimum reduziert.
[0023] In Fig. 2a ist eine vergrößerte Ansicht der Ver-
bindungsnaht 10 dargestellt, welche insbesondere deren
Ausgestaltung verdeutlichen soll. Die Verbindungsnaht
10 weist eine Vielzahl von Durchlässen 11, 11’ auf, die
beim Befüllen sowie beim Stapeln des bereits befüllten
und verschlossenen Sackes ein problemloses Austreten
der mit in das Verpackungsinnere hineingelangten Luft
sicherstellen. Die Verbindungsnaht 10 weist insbeson-
dere streifenförmige Verbindungselemente 12, 12’ auf,
die jeweils mindestens eine wenigstens einen Abschnitt
eines jeweiligen Durchlasses 11, 11’ ausbildende Unter-
brechung 13, 13’ aufweisen. Die Verbindungselemente
12, 12’ sind derart zueinander angeordnet, daß im Durch-
laßweg jedes vorzugsweise labyrinthartig verlaufenden
Durchlasses 11, 11’ mindestens eine kammerartige Er-
weiterung 14, 14’ in Form einer Raute ausgebildet ist.
Somit ist neben dem Eintritt von Feuchtigkeit in das Ver-
packungsinnere gleichzeitig das Ausstauben von Fest-
stoffpartikeln des eingefüllten Schüttgutes auf vorteilhaf-
te Weise vermieden.
[0024] Fig. 2b zeigt eine weitere Ausführung einer er-
findungsgemäßen Verbindungsnaht 15, welche aus ei-
ner Anordnung von linienförmigen Verbindungselemen-
ten 16, 16’ mit jeweils einem gekrümmten Verlauf aus-
gebildet ist. Die mäander- oder s-förmigen Verbindungs-
elemente 16, 16’ sind dabei derart zueinander angeord-
net, daß insbesondere einander benachbarte Bereiche
bzw. Abschnitte der Verbindungselemente 16, 16’ die
Durchlässe 17, 17’ zur Entlüftung und die sich im Durch-
laßweg befindlichen kammerartigen Erweiterungen 18,
18’ ausbilden.
[0025] In Fig. 2c ist eine Verbindungsnaht 19 abgebil-
det, welche mit Hilfe einer Vielzahl von flächenförmigen
Verbindungselementen 20, 20’ ausgebildet ist. Auch bei
dieser Ausführung ist mittels einander benachbarter Ver-
bindungselemente 20, 20’ ein jeweiliger Durchlaß 21, 21’
für die Entlüftung mit ihren den Strömungsquerschnitt
des Durchlasses vergrößernden, kammerartigen Erwei-
terungen 22, 22’ ausgebildet.
[0026] In Fig. 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines Sackes 23 im Querschnitt dargestellt, dessen Ver-
packungswand 24 eine gefaltete Flachbahn ist, deren
einander überlappenden Randbereiche den mehrlagi-
gen Wandbereich 25 ausbilden. Die aufeinanderliegen-
den Lagen 26, 27 sind dabei in Verpackungslängsrich-
tung durch mindestens zwei Verbindungsnähte 28, 29
stoffschlüssig miteinander verbunden, so daß der mehr-
lagige Wandbereich 25 kanalartig ausgebildet ist. Min-
destens eine der Verbindungsnähte 28, 29 ist mit Durch-
lässen zur Entlüftung der Verpackung versehen, wo-
durch die bereits über Durchtrittsöffnungen 30 in der La-
ge 26 zwischen die Lagen 26 und 27 entwichene Luft
aus dem kanalartigen, mehrlagigen Wandbereich 25 in
die Umgebung austreten kann. Im Verbindungsbereich
zwischen der Lage 26 und 27 kann wenigstens eine Zwi-
schenlage 31 vorgesehen sein, welche beiderseits mit-
tels einer mit Durchlässen versehenen, vorzugsweise als
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Klebenaht ausgebildeten Verbindungsnaht 28 festgelegt
ist.
[0027] Fig. 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
nes Sackes 32, dessen Verpackungswand 33 mittels ei-
nes Folienschlauches ausgebildet ist, wobei insbeson-
dere an deren Innenseite in Verpackungslängsrichtung
verlaufend ein separater Folienstreifen 34 zur Ausbil-
dung des mehrlagigen Wandbereiches 35 angeordnet
ist. Der Folienstreifen 34 ist insbesondere entlang seiner
beiden Längsseiten jeweils mit Hilfe einer mit Durchläs-
sen ausgerüsteten Verbindungsnaht 28 mit der Verpak-
kungswand 33 stoffschlüssig verbunden. Die Entlüftung
aus dem Sackinneren in den kanalartigen, mehrlagigen
Wandbereich 35 erfolgt somit über beide Verbindungs-
nähte 28 und von dort aus ist über die die Verpackungs-
wand 33 durchdringende Durchbrüche 36 eine Entlüf-
tung in die Umgebung sichergestellt.

Patentansprüche

1. Verpackung für Schüttgüter, insbesondere Beutel
oder Sack aus Kunststoffolie, mit einer Verpak-
kungswand mit mindestens einem mehrlagigen, mit
Durchlässen zur Entlüftung der Verpackung ausge-
rüsteten Wandbereich aus zumindest einer inneren
Lage und einer äußeren Lage, wobei die aufeinan-
derliegenden Lagen des Wandbereiches mittels we-
nigstens einer Verbindungsnaht miteinander ver-
bunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Verbindungsnaht (10, 15, 19, 28) minde-
stens einen deren Stoffschlußverbindung unterbre-
chenden Durchlaß (11, 11’, 17, 17’, 21, 21’) zur Ent-
lüftung aufweist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß im Durchlaßweg jedes Durchlasses
(11, 11’, 17, 17’, 21, 21’) mindestens eine kammer-
artige Erweiterung (14, 14’, 18, 18’, 22, 22’) ausge-
bildet ist.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß jeder Durchlaß (11, 11’, 17, 17’,
21, 21’) einen labyrinthartigen Verlauf innerhalb der
Verbindungsnaht (10, 15, 19, 28) hat.

4. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß mehrere Durchlässe
(11, 11’, 17, 17’, 21, 21’) untereinander medienlei-
tend verbunden sind.

5. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Verbindungsnaht
(10) Verbindungselemente (12, 12’) aufweist, die je-
weils mindestens eine wenigstens einen Abschnitt
des Durchlasses (11, 11’) ausbildende Unterbre-
chungen (13, 13’) aufweisen.

6. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Verbindungsnaht
(15, 19) Verbindungselemente (16, 16’, 20, 20’) hat,
die derart zueinander angeordnet sind, daß einander
benachbarte Verbindungselemente (16, 16’, 20, 20’)
jeweils den Durchlaß (17, 17’, 21, 21’) zur Entlüftung
ausbilden.

7. Verpackung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verbindungselemente (12,
12’) streifenförmig ausgebildet sind und in der Naht-
ebene parallel und unter einem vorbestimmten Win-
kel zueinander verlaufen.

8. Verpackung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Verbindungsele-
mente (17, 17’) einen kurvenförmigen, gekrümmt
ausgebildeten Verlauf aufweisen.

9. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß zumindest im Verbin-
dungsbereich zwischen der inneren Lage (26) und
der äußeren Lage (27) wenigstens eine Zwischen-
lage (31) angeordnet ist, welche zu beiden Seiten
jeweils mittels einer mit Durchlässen versehenen
Verbindungsnaht (28) festgelegt ist.

10. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die mit Durchlässen
versehene Verbindungsnaht (10, 15, 19, 28) als
Schweißnaht ausgebildet ist.

11. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die Verbindungsnaht
(10, 15, 19, 28) eine Klebenaht ist.

12. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Verpackungs-
wand (2, 24) eine gefaltete Flachbahn ist, deren ein-
ander überlappenden Randbereiche den mehrlagi-
gen Wandbereich (7, 25) ausbilden.

13. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Verpackungs-
wand (33) als Folienschlauch ausgebildet ist, an de-
ren Innen- oder Außenseite in Verpackungslängs-
richtung verlaufend ein Folienstreifen (34) zur Aus-
bildung des mehrlagigen Wandbereiches (35) ange-
ordnet ist.
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